
GEMEINDE BOBENHEirq AM BERG, BEBAUUNGSPLAN " AM BERGPFAD"

Beurtindung zum Bebauungsplan (gem. $ 9 Abs. 8 BBauG)

1. ALLA EME l FIES

Der vorliegende Bebauungsplan " Am Bergpfad" soll dle konf
tage Wohnflächenentwlcklung fur dle Ortsgemeinde Bobenhelm
am Berg fest legen .

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Frelnshelm
stellt das Gebiet des Bebauungsplanes "Am Bergpfad" als
l\'ohnbaufläche dar. Der Bebauungsplan nimmt diese Ausweisung
auf und Ist somit nach dem Grundsatz des S 8 Abs. 2 BBauG
aus dem FlächennutzungsplaR entwickelt.

2 . ANGABEiq zuri BAUGEB i ET

2. 1 Lage :
Das Baugebiet liegt nördlich des Ortes. ES grenzt lm
Süden und Osten unmittelbar an dle vorhandene Bebauung
an . . . ' #'-3

Das Baugebiet schliesst dle bauliche Entwicklung der
Geme ende in diese Richtung ab .

2 . 2 D le Begrenzungen s lnd
[m Osten dle bereits bestehende Erschllessungsstrasse
"Bergpfad" mit eInseItIger Bebauung und Kinderspiel-
platz; lm Süden dle bestehende Bebauung entlang des
"141ttelpfades"; Im I'festen und Norden dle landwirt-
schaftlich genutzten Flachen (Obst und Vfelnbau)

2 . 3 Grosse :

Das Bebauungsplangeblet umfasst eine Fläche von rund
2.4 ha.

Amtsplan
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2. 4 Art des Baugebletes

"ALLGEMEINES WOHNGEB IET"
(gem. $ q BauNVO)

Das Mass der baulichen Nutzung stützt sich auf dle
Baunutzungsverordnung. Dle GRZ wurde auf einen
flaxlmalwert von GRZ = 0,z} festgesetzt, dle GFZ um-
fasst einen Bereich von GFZ = 0,6 bls max. 0,8 und
dle Geschosslgkelt wurde aufmax. ll Geschosse fest

2 . 5 Erschl messung

Dle Erschliessung des Gebietes erfolgt durch dle Wei-
terführung der Jahnstrasse, dle in geschwungener Llnten
führung an den bestehenden greg lm Süden ankntjpft. Dle
so gebildete Schleife kntlpft Im Osten zusarËlmen mlt der
Jahnstrasse an dle Landesstrasse L 517 an und stellt
auf diese Welse für das Baugebiet auch langfristig
eine gtinstlge Anbindung !nner- und ausserörtllch dar

Dle geschwungene Llnlenftjhrung der Erschllessungsstrasse
soll. eine Reduzierung der Fahrgeschwlndlgkelt bewirken,
mlt dem Ziel, .ein verkehrsberuhlgtes fleubaugeblet mit
hoher !.rohnqualltät zu schaffen.

Das hierarchisch aufgebaute Erschllessurlgssystem wird
ergänzt durch befahrbare Wohn- und Splelstrassen (Stlch-
strassen) dle als verkehrsberuhlgte öffentliche Verkehrs-
flächen gestaltet sind (Pflasterung, Farbgebung, Begrünung)
soli le Fusswege

2.6 Das Bauprogramm sieht entlang des Ortsrandes, am [lber-
gang zur freien Landschaft, nur elngeschosslge, vorwiegend
traufständlge Häuser vor. (VerzahnuRg Landschaft - Ort)

Im sonstigen Bebauungsplangeblet herrschen elngeschosslge
Häuser mlt ausgebauten Dach und möglichem Knlestock vor
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An der Nahtstelle zu der bestehenden (teilweise zwelge-
schosslgen) Bebauung sind zwelgeschosslge Häuser möglich
Dle Gebäude sollen als freistehende Elnzelhäuser errich-
tet werden. Dle Garagen sind in die bauliche Anlage zu
l nteg rl eren .

2.7 Dle Entwurfskonzeptlon sieht eine differenzierte Par-
zellenstruktur vor. Dle unterschiedlichen Parzellengrös-
sen - und Zuschnltte (500 - 800 m:) sollen einer möglichst
breiten Nachfrageschlcht, vor allem Ortsansässlgen ge-
recht werden .

2.8 Aussagen tiber dle üussere Gestaltung der baulichen An-
lagen wurden vor allem in bezug auf Dachform, Dachnelgung,
Traufstellung, Gebäudehöhen etc. getroffen. Im allgemeinen
sollen dle Gebäude traufständlg zu den öffentlichen Wegen,
Strassen und Plätzen angeordnet herden.

Auf eine konsequente Einhaltung der Traufständlgkelt ent
lang der Baugebletsränder, am tJbergang zur Landschaft
wird hier besonders hingewiesen.

2.9 Spielplätze für Klelnkl"de.r unter 6 Jahren sind nach der
Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz auf den privaten
Grundsttjcken vorzusehen. Als Splelflächen in unmittel-
barer Wohnungsnähe sollen zusätzlich dle verkehrsberuhlgt
gestalteten Wohn- und Splelstrassen zur Verfügung stehen.
(Insbesondere Wendeplätze als Nachbarschaftstreff)

Der sonstige Splelplatzbedarf des Baugebletes Ist durch
einen unmittelbar lm Osten angrenzenden. bestehenden.
Spielplatz bereits gedeckt
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3 .O GRÜFIOmNUNG

3.1 Auf dle Erhaltung der VegetatlonsbëstäRde (01)sthatne)
wurde besonderer Wert gelegt. Insbesondere sollen nicht
mehr als dle durch dle Baumassnahmen unmittelbar be-
troffenen Bäume gefällt werden. Auch während der Bau-
zeit Ist durch entsprechende Sicherungsmassnahmen auf
dle Erhaltung der Vegetatlonsbestände hinzuwirken.

3.2 Dle bewusste Gestaltung des Ortsrandes und dle Ver-
zahnung zwischen Baustruktur und Landschaft soll durch
Pflanzgebote als Elngrünungsmassnahmen der Ortsränder
unterstützt werden .

3.3 Aus gestalterischen und arlinordnerlschen Gesichts-
punkten sind entlang der Ersch1lessungsstrassen Pflanz
bindungen mlt grosskronlgen einheimischen Laubbäumen
vo rgesehen .

Entsprechend einer Pflanzllste Im Textteil zum Be-
bauungsplan sollten nur einheimische Laubbüume und
Gehölze vo rgesehen werden .

4 . O VER- UND ENTSORGUNG

Dle Versorgung des Gebietes mlt Wasser und Elektrizität
sohle Abviasserbeseltlgung erfolat tiber das örtliche Ver-
sorgungs- und Abwassernetz, das organisch auszubauen und
zu verlängern Ist


